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In der an mich gerichteten Anfrage wird vorgebracht, in 

der Werbung der privaten Krankenversicherungsgesell­

schaften für den Abschluß von Krankenversicherungsver­

trägen bei Auslandsreisen würde völlig verschwiegen, 

daß die sozialversicherten österreicher in den meisten 

Staaten aufgrund zwischenstaatlicher Abkommen ohnehin 

für den Krankheitsfall voll geschützt seien. 

In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten 

Abgeordneten an mich folgende Anfrage: 

Sind Sie bereit, auf die privatversicherung mit dem 

Ziel einzuwirken, daß bei der Reklame für private Aus­

landskrankenkversicherungen das Bestehen zwischen­

staatlicher Sozialversicherungsabkommen korrekt berück­

sichtigt 'wird? 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich folgen­

des mitzuteilen: 

Die Herren Abg.Dr.Schranz und Genossen haben bereits &.l 

6.7.1976 an den damaligen Vizekanzler und Bundesmini­

~ter für soziale Verwaltung, Ing.Häuser, eine parlamen­

tarische Anfrage (Nr.578/J) gerichtet, die praktisch 

den gleichen Inhalt wie die nunmehr vorliegende Anfrage 

hat. 

Den anfragenden Abgeordneten ist damals mitgeteilt 

worden, daß der Bundesminister für soziale Verwaltung 
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im Rahmen seines gesetzlichen Aufgabenbereiches keine 

Möglichkeit hat, auf die Werbemethoden der Vertragsver­

sicherungen Einfluß zu nehmen und im Sinne der Anfrage 

tätig zu werdeno An dieser Rechtslage hat sich seither 

nichts geändert. 

Bei der Beantwortung der seinerzeitigen Anfrage ist 

aber darauf hingewiesen worden, daß sowohl die in Be­

tracht kommenden Sozialversicherungsträger, ein­

schließlich des Hauptverbande~ der österreichischen 

Sozialversicherungsträger, als auch die Interessenver­

tretungen der Dienstnehmer wiederholt in Mitteilungs­

blättern, Kundmachungen, Zeitschriften uSWo auf die 

Möglichkeit der ärztlichen Betreuung im Rahmen der be­

stehenden Sozialverßicherungsabkommen mit anderen 

Staaten hingewiesen haben o Erfreulicherweise haben auch 

verschiedene Tageszeitungen an einer diesbezüglichen 

Aufklärung der Versicherten mitgewirkto 

Was die Sozialversicherung betrifft, möchte ich darauf 

hinweisen, daß der Hauptverband der österreichischen 

Sozialversicherungsträger in der am 170401980 ver­

öffentlichten Nummer 468 seines IINachrichtendienstes ll 

eine ausführliche Information über den Krankenversiche­

rungsschutz bei Urlaub im Ausland und über die Voraus­

setzungen für die Ausstellung eines zwischenstaatlichen 

Betreuungsscheines vor Antritt einer Urlaubs- bzw. 

Dienstreise veröffentlicht und damit den Nachrichten­

trägern zugänglich gemacht hat o Seit dieser Aussendung 

hat sich keine Änderung in den zwischenstaatlichen 

Betreuungsmöglichkeiten ergebeno 
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